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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  

Artikel II 

Änderung der Zivilprozessordnung 
§ 204. (1) Das Gericht kann bei der mündlichen Verhandlung in jeder Lage 

der Sache auf Antrag oder von amtswegen eine gütliche Beilegung des 
Rechtsstreites oder die Herbeiführung eines Vergleiches über einzelne Streitpunkte 
versuchen. Hiebei ist, wenn dies zweckmäßig erscheint, auch auf Einrichtungen 
hinzuweisen, die zur einvernehmlichen Lösung von Konflikten geeignet sind. 
Kommt ein Vergleich zustande, so ist dessen Inhalt auf Antrag ins 
Verhandlungsprotokoll einzutragen. 

§ 204. (1) Das Gericht kann bei der mündlichen Verhandlung in jeder Lage 
der Sache auf Antrag oder von amtswegen eine gütliche Beilegung des 
Rechtsstreites oder die Herbeiführung eines Vergleiches über einzelne 
Streitpunkte versuchen. Hiebei ist, wenn dies zweckmäßig erscheint, auch auf 
Einrichtungen hinzuweisen, die zur einvernehmlichen Lösung von Konflikten 
geeignet sind. Kommt ein Vergleich zustande, so ist dessen Inhalt auf Antrag ins 
Verhandlungsprotokoll einzutragen. Den Parteien sind auf ihr Verlangen und auf 
ihre Kosten Ausfertigungen des Vergleichsprotokolls oder des den Vergleich 
enthaltenden Verhandlungsprotokolls zu erteilen. 

(2) Zum Zwecke des Vergleichsversuches oder der Aufnahme des Vergleiches 
können die Parteien, sofern sie zustimmen, vor einen beauftragten oder ersuchten 
Richter verwiesen werden. Inwiefern wegen Vergleichsvorschlägen oder 
anhängiger Vergleichsverhandlungen die Aufnahme oder Fortführung der 
Verhandlung aufgeschoben werden könne, ist nach den Bestimmungen der §§. 128 
und 134 zu beurtheilen. 

(2) unverändert. 

                                                                                                                  Mediationsvereinbarung 
 § 205. Über den Inhalt der in einem Mediationsverfahren über eine 

Zivilsache erzielten schriftlichen Vereinbarung kann ein gerichtlicher Vergleich 
geschlossen werden. 

§ 206. Den Parteien sind auf ihr Verlangen und auf ihre Kosten 
Ausfertigungen des Vergleichsprotokolles oder des den Vergleich enthaltenden 
Verhandlungsprotokolles zu ertheilen. 

aufgehoben. 
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